
Frauenhäuser sind Zufluchtseinrichtungen 
für Frauen und ihre Kinder, die körperli
che, sexualisierte und psychische → Ge
walt erleben bzw. davon akut bedroht 
sind. Überwiegend handelt es sich dabei 
um Gewalt durch einen aktuellen oder 
ehemaligen Partner oder eine andere Per
son des nahen sozialen Umfelds (→ Häus
liche Gewalt). Vielfach sind F. mit kom
plexen Hilfebedarfen gewaltbetroffener 
Frauen konfrontiert. Neben Schutz bieten 
F. → Krisenintervention sowie umfassende 
soziale, rechtliche und ggf. psychologische 
→ Beratung und alltagspraktische Unter
stützung, z.T. auch voraus- und nachge
hende Beratung. F. arbeiten ergebnisoffen 
und ressourcenorientiert. Für Kinder be
stehen i.d.R. Betreuungs- und Unterstüt
zungsangebote, z.T. auch spezialisierte 
Angebote zur Bewältigung der (mit-)erleb
ten Gewalt. Das Angebot der F. richtet 
sich grundsätzlich an jede Frau unabhän
gig von Alter, sozioökonomischem und 
kulturellem Hintergrund und rechtlichem 
Status. F. sind i.d.R. rund um die Uhr er
reichbar und verfügen über umfassende 
Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 
zu Einrichtungen der → Kinder- und Ju
gendhilfe, der Gesundheitsversorgung, der 
→ Migrations- und → Flüchtlings(sozi
al)arbeit sowie zur Polizei. Das Angebot 
der F. wird in einigen Bundeländern durch 
Zufluchtswohnungen mit einem vergleich
baren Angebot ergänzt.
Die Gründung von F. geht auf die neue 
Frauenbewegung (→ Soziale Bewegungen) 
zurück, die Gewalt von Männern gegen 
Frauen als extreme Form gesellschaftlicher 
Unterdrückung und Ausdruck eines struk
turell verankerten ungleichen Machtver
hältnisses zwischen den Geschlechtern be
griff. Die ersten F. entstanden in Großbri
tannien und den Niederlanden; 1976 er
öffnete das erste F. in Westberlin. Ab 
1990 entstanden auch in den neuen Bun
desländern F. Bundesweit ist ein Netz von 
mind. 336 F. (davon 130 autonome) und 
ca. 72 Schutzwohnungen in unterschiedli
cher regionaler Dichte vorhanden. Jährlich 
fliehen etwa 15–17.000 Frauen und ähn
lich viele Kinder in F. Es bestehen erhebli
che regionale Unterschiede in der Versor
gung mit F.plätzen, in ihrer Erreichbarkeit 

und Ausstattung. In Ballungs-, aber auch 
in ländlichen Gebieten wird ein Mangel an 
F.plätzen konstatiert. Versorgungsdefizite 
werden zudem beschrieben für gewaltbe
troffene psychisch erkrankte oder suchter
krankte Frauen, Frauen mit Behinderun
gen, ältere, pflegebedürftige sowie für zu
gewanderte Frauen. Die Finanzierung von 
F. ist in den Bundesländern unterschied
lich geregelt und erfolgt meist auf der 
Grundlage freiwilliger Leistungen von 
Ländern und Kommunen. Bei einer Flucht 
über Landesgrenzen hinweg führt dies zu 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Frage der 
Kostenerstattung. Weitere Finanzierungs
quellen sind etwa Spenden, Eigenmittel 
der Einrichtungsträger sowie Kostenbetei
ligungen von gewaltbetroffenen Frauen. In 
vielen Kommunen wird der Aufenthalt im 
Frauenhaus über eine Einzelfallfinanzie
rung in Abhängigkeit vom Sozialleistungs
bezug (SGB II, SGB XII) der Frauen gere
gelt, was teilweise zu Zugangshürden 
führt. Der „Flickenteppich“ der Finanzie
rung von F. wird schon lange diskutiert, 
auch auf bundespolitischer Ebene. Mit 
dem nach intensiven Verhandlungen in 
Bundestag und Bundesrat am 24.2.2025 
verkündeten → Gewalthilfegesetz, dessen 
Regelungen gestaffelt in Kraft treten, wird 
erstmals ein bundesweiter → Rechtsan
spruch ab 2032 auf kostenfreien Schutz 
und Beratung für gewaltbetroffene Frauen 
und ihre Kinder geschaffen. Ziel ist der 
Ausbau eines flächendeckenden und be
darfsgerechten Hilfesystems.

F. tragen in hohem Maß zur gesellschaft
lichen Aufklärung über Ursachen, Ausmaß 
und Folgen der Gewalt gegen Frauen und 
ihre Kinder, zur Enttabuisierung der Pro
blematik, ihrer Anerkennung als Verlet
zung der → Menschenrechte sowie zur 
Verbesserung sozialer und rechtlicher 
Handlungsmöglichkeiten der Opfer bei. 
Wichtige Netzwerke oder Organisationen 
der F. sind Frauenhauskoordinierung e.V. 
(www. frauenhauskoordinierung.de), die 
Zentrale Informationsstelle autonomer 
F. (www.autonome-frauenhaeuser-zif.de) 
und Women Against Violence Europe 
(www.wave-network.org).
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